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Antrag auf Absetzung für nicht in die Abwasseranlagen eingeleitete 

(Trink-) Wassermengen für das Jahr 20 
 

Grundstückseigentümer / Gebührenschuldner 

 
…………………………………………………….  …………………      …..…………………………... 
Name       Nr. / AZ           Telefon für Rückfragen 

 

………………… …………………………  ……………………………………………………… 

PLZ   Ort    Straße, Haus-Nr. 

 

Einleitstelle / Grundstück (falls abweichend) 

 
………………… …………………………  ……………………………………………………… 

PLZ   Ort    Straße, Haus-Nr. 

 

Anzahl WE / Bewohner / Beschäftigte (Gewerbe)  Bankverbindung 

 
…………….         ……………        …………….  ……………………………………………………… 

Wohneinheiten      Personen       Beschäftigte  IBAN / BIC     

 

Hiermit beantrage(n) ich (wir) eine Gebührenrückerstattung / Absetzung von (Trink-) Wassermengen, welche 
nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen des AZV „Wilischthal“ eingeleitet wurden: 
 

Privathaushalt 
 

 Zwischenzähler / Messeinrichtung für Gartenbewässerung, Poolbefüllung u. ä. 
 

 ……....................       …………………        …………………          …………………        ………………….. 
Zähler-Nr.                        Zählerstand alt   Datum Ablesung               Zählerstand neu              Datum Ablesung 

  

 Angaben bei Poolbefüllung 

  

 …….................. m³      bzw.       ……….. m ………..  m     bzw.    ………….. m         ……….. m 

Fassungsvermögen                           Länge         Breite                          Durchmesser                Höhe 

 

 Bleibt der Pool im Winter (teil-) gefüllt?                ja  nein 

  

 Wird das Poolwasser chemisch behandelt?    ja  nein 

  

 Was passiert mit dem Poolwasser bei Entleerung? (z.B. Versickerung, Gewässer- oder Kanaleinleitung)  
 

 ……………………………………………………................................................................................... 
  

 Liegt bei Versickerung / Gewässereinleitung eine    ja  nein 

 wasserrechtliche Erlaubnis vor? 

 

 Wasserrohrbruch, Havarien, Defekte an Heizungsanlagen u. ä.  *(1) 
 

  

 Hausbau, Putz- / Malerarbeiten, sonstiges  *(1) 
 

*(1)  Bitte ausführliche Beschreibung / Nachweisführung wie z. B. Bau- bzw. Reparaturrechnungen, 
        Bestätigung des Installationsunternehmens beifügen. 
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Gewerbe 

 

 Zwischenzähler / Messeinrichtung  
 

 ……....................       …………………        …………………          …………………        ………………….. 
Zähler-Nr.                        Zählerstand alt   Datum Ablesung               Zählerstand neu              Datum Ablesung 

   

         Belege / Nachweise, Ermittlung über: 
  

 Bäckerei / Konditorei    - Mehlverbrauch   

 

 Fleischerei / Speisenherstellung - TW-Verbrauch / Zwischenzähler / Anz. Essensportionen 

 

 Gärtnerei    - TW-Verbrauch / Zwischenzähler 
 

 Viehhaltung    - Vieheinheiten / Zwischenzähler 
 

     Tierbestände mit Alter und Gewicht oder in Vieheinheiten (VE) nach § 51 des Bewertungsgesetzes: 
      
      Anzahl Tierbezeichnung   Gewicht Alter      VE 

  

 ……… ……………………………………… ………… ……      ……….. 
 

 ……… ……………………………………… ………… ……      ……….. 
 

 ……… ……………………………………… ………… ……      ……….. 
 

 ……… ……………………………………… ………… ……      ……….. 
 

 sonstiges  …………………………………………………………………………………………….. 
 

Ausführliche Beschreibung / Nachweisführung für Privathaushalt mit *(1) gekennzeichnet und Gewerbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berechnung 

 

1. Trinkwasserbezug ETW GmbH                              m³ 
 

2. Eigenwasser / Brauchwasser (falls relevant)        +                         m³ 
 

3. Gesamtmenge (Summe 1. und 2.)                             m³ 
 

4. nicht eingeleitete Menge, Nachweis siehe oben        -                         m³ 
 

5. verbleibende gebührenpflichtige Abwassermenge                           m³ 
 

 

Der Antragsteller bestätigt mit seiner Unterschrift die Wahrheit der gemachten Angaben. 
 

 

............................................................................... ............................................................................... 
Ort, Datum       Unterschrift des Antragstellers 

 

Nach §24 Abs. 5 der Abwassersatzung sind Anträge auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen für den 
vergangenen Abrechnungszeitraum bis zum Ablauf eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides zu 
stellen, die Überprüfung der gemachten Angaben behält sich der AZV „Wilischthal“ vor. 
Die Erstattung der Abwassergebühren erfolgt durch Banküberweisung nach Begleichung der jeweiligen Forderung 
gemäß Gebührenbescheid für Abwasser. 

 

 

 

 

 

 


